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Datum 

05.02.2013 
Blatt 

 

 

Zuständiges Dezernat/Amt: Dezernat I/Amt 80 
 

Beschlussvorlage   öffentliche Sitzung  nichtöffentliche Sitzung 

 Beratungsfolge:    Datum: 

 Fachausschuss KBSA  13.02.2013 

 Fachausschuss FRA  19.02.2013 

 Kreisausschuss         

 Kreistag         
 
Inhalt: 
Antrag auf Finanzierung des Mozart-Requiems der Uckermärkischen Musik-- und Kunst-
schule Angermünde auf der Grundlage der in Aussicht gestellten FAG-Mittel (Branden-
burgisches Finanzausgleichsgesetz). 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  

5.000,00 € 
Produktkonto 

28410.531801 
Haushaltsjahr 

2013  
 
Mittel stehen zur Verfügung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

      € 

      

Beschlussvorschlag: 
 
Der KBSA empfiehlt nach der Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur gemäß Punkt 
7.2. die Förderung des Projekts „Mozart-Requiem“ der Uckermärkischen Musik- und Kunst-
schule Angermünde. 

i. V. Karina Dörk  Karina Dörk 
Landrat  Beigeordnete/r 
 

Beratungsergebnis: 

Stimmen Kreistag/Ausschuss Datum 
Ja Nein 

Stimm- 
enthaltung Einstimmig Lt. Beschluss- 

vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

(s. beiliegendes Formblatt) 

   KBSA     13.02.13       

   FRA     19.02.13       
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Begründung: 
 
Kurzfristig angefragt hatte Frau Janowski die Finanzierung der von ihr geplanten Auffüh-
rung des Mozart-Requiems am 16.03.2013 in der Marienkirche Angermünde. Diese Auf-
führung ist seit dem letzten Jahr geplant und über die durch den Landkreis Uckermark 
beantragte FAG-Förderung des MWFK abgesichert. 
 
In Verhandlungen im Jahr 2012 hat der Landkreis Uckermark (Amt 80) für die Uckermär-
kische Musik- und Kunstschule „Friedrich Wilhelm von Redern“ Angermünde (UMKS) zum 
13.11.2012 beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) einen Be-
trag von 5.000,- € zur Förderung des Konzerts „Mozart-Requiem“ nach dem Brandenbur-
gischen Finanzausgleichgesetz (FAG) beantragt. Die Förderung des Vorhabens wurde 
seitens des MWFK bei Übergabe des Antrags verbindlich in Aussicht gestellt. 
 
Aus aktuellem Anlass hat das Amt 80 beim MWFK wegen der Dringlichkeit der Finanzie-
rung des Konzertes um eine rechtzeitige Bewilligung gebeten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 
jedoch die gesamten FAG-Mittel noch nicht frei gegeben. 
 
Die UMKS kann für die nach FAG beantragten 5.000,- € nicht in Vorleistung treten. Um 
das Projekt aber nicht zu gefährden, soll dieser Betrag der UMKS als Überbrückung aus 
den ohnehin zweckgebundenen 8.000,- € für nicht-investive Maßnahmen der UMKS 
(Kreistagsbeschluss vom 04.07.2007 zu DS-Nr.: 88/2007) zur Verfügung gestellt werden. 
 
Sollte aber das MWFK eine Förderung der Maßnahme ausschließen, würde aus der 
Überbrückung eine reguläre Förderung, sodass sich die zweckgebundenen Mittel für die 
Umsetzung anderer Projekte der UMKS entsprechend reduzierten. 
      


